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Die Verfassung der UdSSR bestätigt durch ihren politisch
rechtlichen und ideologisch-theoretischen Inhalt die hohe 
Organisiertheit, die wahre sozialistische Gesetzlichkeit und 
die strenge Disziplin in allen Bereichen des gesellschaftli
chen Lebens. Sie ist die rechtliche Gruhdlage der Staats
disziplin des reifen Sozialismus. Auf der Außerordentli
chen 7. Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR der 9. Le
gislaturperiode sagte L. I. B r e s h n e w :  „Besondere Auf
merksamkeit muß auf die Erhöhung der Verantwortung 
und der Initiative jedes Gliedes, jedes Mitarbeiters des 
Staatsapparates, auf die strenge Einhaltung der Plan-, 
Finanz- und der Staatsdisziplin insgesamt gerichtet wer
den. ..“ In den Beschlüssen des Plenums des Zentralko
mitees der KPdSU vom November 1978, im Beschluß des 
Zentralkomitees der KPdSU „Über die weitere Verbesse
rung der ideologischen Arbeit und der politischen Erzie
hung“ vom 26. April 1979t sowie im Beschluß des Zentral
komitees der KPdSU und des Ministerrates der UdSSR 
„Über die Verbesserung der Planung und die verstärkte 
Einwirkung des Wirtschaftsmechanismus auf die Erhöhung 
der Effektivität der Produktion und der Qualität der Ar
beit“ vom 12. Juli 19792 wurde die Notwendigkeit unter
strichen, die Staatsdisziplin weiter zu festigen.

Der Begriff der Staatsdisziplin
und die objektive Notwendigkeit ihrer Festigung

Die Staatsdisziplin in der UdSSR ist ein Sammelbegriff. 
Er drückt nicht irgendeine konkrete Form der Disziplin 
aus, sondern die Disziplin einer bestimmten Gattung. In 
der wissenschaftlichen Literatur wird der Terminus 
„Staatsdisziplin“ im engen und im weiten Sinne verwen
det Im engen Sinne wird insbesondere die Tätigkeit der 
staatlichen Organe und Organisationen, ihrer Leiter und 
der Staatsfunktionäre erfaßt.

Die Staatsdisziplin im weiten Sinne schließt alle For
men der Disziplin ein, die durch das Recht vermittelt wer
den und die der Sowjetstaat unter aktiver Hilfe der Öf
fentlichkeit verwirklicht. Unter diesem Aspekt ist die 
Staatsdisziplin die demokratische, zentralisierte (subordi
nierende) Verbindung zwischen dem Sowjetstaat, seinen zu
ständigen Organen und anderen Subjekten (Bürgern, Orga
nen, Organisationen usw.), die verpflichtet sind, sich bei 
der Erfüllung der staatlichen Aufgaben (z. B. der Plan
aufgaben), bei der Ausübung von Befugnissen und ihrer 
Arbeits- und anderen Pflichten der Autorität des Staates 
und dem Gesetz unterzuordnen. Insbesondere in dieser 
Eigenschaft drückt die Staatsdisziplin gesamtstaatliche In
teressen aus, stellt sie eine Äußerungsform der staatlichen 
Organisation dar, gewährleistet sie die Übereinstim
mung, die Planmäßigkeit und Ordnung im Zusammenwir
ken der Bürger und der Organisationen und vergrößert 
deren Kraft, wirkt sie als hocheffektives Mittel der staat
lichen Leitung, der Entwicklung der gesellschaftlichen Pro
duktion, der Erhöhung der Arbeitsproduktivität und der 
Realisierung der staatlichen Macht des Volkes.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen wurde der Be
griff der Staatsdisziplin umfassender und inhaltsreicher. Er 
wurde bereichert durch die Elemente der Initiative und 
der inneren Kultur sowie durch das wachsende Gefühl der

Verantwortung, das die aktive Teilnahme eines jeden am 
kollektiven Kampf für die qualitätsgerechte Erfüllung des 
Staatsplanes sowie der vertraglichen und der anderen 
Pflichten voraussetzt

In der entwickelten sozialistischen Gesellschaft wächst 
die Rolle der Staatsdisziplin gesetzmäßig, und ihre Festi
gung wird zum wichtigsten gesellschaftlichen Erfordernis. 
Das ist bedingt durch eine Reihe objektiver Ursachen, ins
besondere durch die wachsenden Wechselbeziehungen der 
verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, die Dynamik ihrer 
Entwicklung, die Vergrößerung der Maßstäbe der ökonomi
schen Tätigkeit des Staates, die Vertiefung der Arbeitstei
lung und letzten Endes durch die Entwicklung des einheit
lichen volkswirtschaftlichen Komplexes der UdSSR (Art. 16 
der Verfassung der UdSSR).

Auch der wissenschaftlich-technische Fortschritt fordert 
gebieterisch, die Disziplin zu festigen und ihre Rolle zu er
höhen. Unter den Bedingungen der komplexen Mechani
sierung und Automatisierung der Produktion wird eine 
unermeßlich größere Masse von Arbeitsmitteln als früher 
in Bewegung gesetzt; der Grad der Kollektivität der Ar
beit nimmt zu, da die Tätigkeit jedes Arbeiters eng mit 
der Arbeit anderer Personen und des gesamten Kollektivs 
verbunden ist. Deshalb stört die kleinste Unorganisiertheit, 
Nachlässigkeit oder Undiszipliniertheit den Arbeitsprozeß, 
und dadurch können der Produktion bedeutende Verluste 
zugefügt werden. Der Ausfall wertvoller Betriebsanlagen, 
Maschinen und Vorrichtungen, der auf unzureichende Diszi
plin zurückzuführen ist, entwertet ökonomisch die Auf
wendungen des Staates für die Technik und setzt den ge
sellschaftlichen Wert der Errungenschaften von Wissen
schaft und Technik herab.

Das Bedürfnis und die Notwendigkeit, die Staatsdiszi
plin zu festigen, ist in der Verfassung in verschiedenen 
Formen ausgedrückt, in erster Linie durch die direkte Fest
legung: „Pflicht und Ehrensache jedes arbeitsfähigen Bür
gers der UdSSR ist die gewissenhafte Arbeit ... sowie die 
Einhaltung der Arbeitsdisziplin“ (Art. 60). Diese Verfas
sungsbestimmung ergibt sich aus der sozialistischen Ar
beite- und Lebensweise. Die Verfassung der UdSSR lenkt 
die Aufmerksamkeit der Arbeitskollektive auf die Notwen
digkeit, die Arbeitsdisziplin, die sich in erster Linie auf 
kollektive Grundlagen stützt, allseitig zu festigen (Art. 8). 
Zugleich ist eine effektive kollektive Arbeit nur auf der 
Basis einer hohen Arbeitsdisziplin möglich. Das Grund
gesetz der UdSSR erhöht die Rolle der Volkskontrolle als 
eines wichtigen Garanten der Staatsdisziplin (Art. 92). Die 
Bedeutung der Disziplin wird auch in solchen programma
tischen und speziellen Orientierungen klar ausgedrückt 
wie: die Festigung der Rechtsgrundlage des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens (Art. 9), die Erhebung der sozia
listischen Gesetzlichkeit in den Rang eines sehr bedeuten
den Verfassungsprinzips (Art. 4) oder die dialektische Ver
bindung der Rechte und Freiheiten der Bürger der UdSSR 
mit der Erfüllung der ihnen auf erlegten Pflichten (Art. 59). 
In allen genannten Fällen wird die allseitige Festigung der 
Disziplin vorausgesetzt. Insbesondere, wenn man aner
kennt, daß die Hauptelemente der Rechtsgrundlage des 
staatlichen und gesellschaftlichen Lebens die Gesetzgebung 
und die Rechtsordnung sind, ist die Disziplin (zugleich mit 
der Gesetzlichkeit) dasjenige Glied, das das Erforderliche 
(die normative Vorschrift) und das Gegebene (die Rechts
ordnung) miteinander verknüpft; an dieser Verknüpfung 
ist der Staat interessiert.

Eine notwendige Bedingung zur Festigung der Staats
disziplin ist die strikte Erfüllung der Forderung der Ver
fassung nach einer sorgsamen und wirtschaftlichen Ein
stellung gegenüber dem gesellschaftlichen Eigentum und 
dem Volksvermögen, nach Unduldsamkeit gegenüber allen


